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Antragsteller/-in 

Regierungspräsidium Gießen  
Dezernat 32 –  Fliegende Bauten 
Landgraf-Philipp-Platz 1-7 
35390  Gießen  

Straße/Hausnr. 

PLZ/Ort  

Telefon  

E-Mail 

Fliegende Bauten 

Für nachfolgend bezeichneten Fliegenden Bau beantrage ich/zeige ich an gem. § 78 
der Hessischen Bauordnung: 

_____________________________________________________________________ 
Bezeichnung des Fliegenden Baus  und Prüfbuchnummer  
1. ☐ Erteilung der Ausführungsgenehmigung 

2. ☐ Verlängerung der Ausführungsgenehmigung 

3. ☐ 

Änderung der Ausführungsgenehmigung  

________________________________________________________________ 
Art  

4. ☐ 

Übertragung  des Fliegenden Baues  

________________________________________________________________ 
Neuer/bisheriger  Eigentümer, Adresse  

5. ☐ 

Wechsel der Hauptwohnung oder  der gewerblichen Niederlassung  

________________________________________________________________ 
Neue Adresse  

6. ☐ Neuausfertigung des Prüfbuches (z. B. bei Verlust oder Beschädigung) 

7. ☐ 
Mehrausfertigung des Prüfbuches (bitte unten begründen und ggf. räumliche 
Abschnitte angeben) 

8. ☐ 
Ich möchte das Prüfbuch 
☐ ☐ via Post  zurück  gesendet bekommen  

9. ☐ 

Sonstige Mitteilungen 

Anlage  
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Anlage: 

Bautechnische Unterlagen  
☐ Prüfbuch Nr. ☐ Anzahl Teilbände
☐ Verlängerungsprüfung vom 
Weitere bautechnische Unterlagen  
☐

Zu 4. 
☐ Kaufvertrag 
☐ Übertragungsgenehmigung

Zu 5. ☐ Meldebestätigung

Bemerkungen 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hinweise zum Datenschutz des 
Regierungspräsidiums Gießen auf Seite 3 dieses Dokuments gelesen und 
verstanden habe und stimme der Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu. 

______________________________ 
Datum, Unterschrift

Seite 2 von 3 



   
 

    
 

 
   

  
   

 
 

 

 
 

         
    

    
  

   
 

 
 

   
 

 
  

 
 

  
  

  
 

 
 

 
 

  
  

    
  

 
 

  
 

  
  

  
 

  
 

 

Regierungspräsidium Gießen - Hinweise zum Datenschutz 

Sie erhalten diese Information nach Art. 13 DS-GVO und Art. 14 DS-GVO, da Sie dem 
Regierungspräsidium Gießen im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens personenbezogene 
Daten zu Ihrer Person mitgeteilt haben bzw. diese bei anderen öffentlichen und nicht 
öffentlichen Stellen oder Personen erhoben wurden. 

Verantwortlichkeit 
Verantwortlicher der Verarbeitung I hrer personenbezogenen Daten ist das  
Regierungspräsidium Gießen.  Sie erreichen das Regierungspräsidium Gießen,  wie folgt:  
Landgraf-Philipp-Platz 1-7, 35390 Gießen; E-Mail: poststelle@rpgi.hessen.de  
Tel.: 0641/303-0.  

Umgang mit Ihren Daten 
Die Berechtigung zur Erfassung und der Umfang der erhobenen Daten ergeben sich aus Art. 
6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) und lit. e), Abs. 2 und 3 DSGVO in Verbindung mit §§ 3 Abs. 1, 23 HDSIG. 
Die Datenverarbeitung erfolgt zur Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben und ist für 
die Durchführung des begehrten Verfahrens erforderlich. 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nicht auf Grundlage einer 
automatisierten Entscheidungsfindung oder Profiling. 

Zusätzliche Informationen nach Art. 14 DS-GVO 
Das Regierungspräsidium Gießen kann unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen 
personenbezogene Daten auch bei anderen öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen oder 
Personen erheben. Darüber hinaus können personenbezogene Daten auch aus öffentlichen 
Quellen bezogen werden. 

Empfänger Ihrer Daten 
Soweit dies zur Bearbeitung des Verfahrens erforderlich ist, werden Ihre 
personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt. Hierzu gehören insbesondere andere für 
Sie örtlich zuständige Behörden. Die übermittelten Daten dürfen von den vorgenannten 
Stellen ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung verwendet werden. 
Zur Durchführung des Verfahrens kann die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in 
Drittländer erforderlich werden. 

Speicherdauer und -fristen 
Die für die Durchführung des Verwaltungsverfahrens erhobenen personenbezogenen Daten 
werden für die Dauer des Verfahrens gespeichert sowie entsprechend spezialgesetzlicher 
Regelungen und bei deren Fehlen in Anlehnung an die in dem Erlass zur Aktenführung in 
den Dienststellen des Landes Hessen (Aktenführungserlass – AfE), vom 14. Dezember 
2012, genannten Aufbewahrungsfristen aufbewahrt. 

Ihre Rechte 
Es besteht ein Recht des Betroffenen auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die 
betreffenden personenbezogenen Daten, auf Berichtigung, Löschung 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung. Sie haben darüber hinaus das Recht auf Beschwerde beim Hessischen 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden. 
Darüber hinaus können Sie sich mit einer Beschwerde an den/die behördliche 
Datenschutzbeauftragte wenden, wenn Sie der Auffassung sind, dass datenschutzrechtliche 
Vorschriften bei der Verarbeitung Ihrer Daten nicht beachtet worden sind. 

Datenschutzbeauftragte/r 
Die/den Datenschutzbeauftragte/n des Regierungspräsidiums  Gießen erreichen Sie unter  
der  oben  genannten Anschrift,  zu Hd. der/s Datenschutzbeauftragte/n des  
Regierungspräsidiums  Gießen oder per E-Mail:  dsb@rpgi.hessen.de  
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